
Schnupftabak 
macht süchtig
enthält krebs-
erregende Stoffe
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Rauchstopplinie 0848 000 181

Entscheidend für den Erfolg eines Rauchstopps 
ist die Wahl einer geeigneten Aufhörmethode.
Die speziell ausgebildeten Beraterinnen der nati-
onalen Rauchstopplinie kennen sich genau aus 
in den verschiedenen wissenschaftlich erprobten 
Entwöhnungsmethoden. Rauchende können sich
beim Aufhören von den Beraterinnen auch beglei-
ten lassen und haben die Möglichkeit, im Verlauf
der Rauchentwöhnung bis zu vier Rückrufe und 
Beratungen zu erhalten.

Für Anrufe in Deutsch, Fran-
zösisch und Italienisch sind 
die Beraterinnen unter Nummer 
0848 000 181 montags bis 
freitags von 11 bis 19 Uhr er-
reichbar (8 Rappen pro Minute 
ab Festnetz).

Für die Sprachen Albanisch, Portugiesisch, 
Serbisch/Kroatisch/Bosnisch, Spanisch 
und Türkisch gibt es je eine eigene Telefonnum-
mer:

0848 183 183 Albanisch

0848 184 184 Portugiesisch

0848 185 185 Spanisch

0848 186 186 Serbisch/Kroatisch/Bosnisch

0848 187 187 Türkisch

Wer die entsprechende Nummer wählt, erhält 
innerhalb von 48 Stunden den Anruf einer Fach-
person der Rauchstopplinie.

www.rauchstopplinie.ch



 Nikotinsüchtig – was sind die Folgen?

Schnupftabak: Die Fakten

Tabak schnupfen macht süchtig und krank.

Tabak lässt sich auf zwei Arten konsumie-
ren: Entweder durch Verbrennung wie beim 
Rauchen einer Zigarette oder ohne Verbren-
nung wie beim Schnupfen von Tabakpulver.
In beiden Fällen gelangen unter anderem Nikotin 
und krebserregende Stoffe in den menschlichen 
Körper. Auch wer Tabak schnupft, kann nikotin-
süchtig und krank werden.

Schnupftabak ist ein feingemahlenes Tabakpulver. 
Eine Prise davon wird auf den Handrücken ge-
streut, dann in das eine und das andere Nasenloch 
eingezogen und nach kurzer Zeit durch Schneuzen 
weitgehend wieder entfernt. Schnupf- und Kauta-
bake sind in der Schweiz und der Europäischen 
Union im Handel zugelassen.

Das Nikotin ist eine äusserst wirksame Dro-
ge, ähnlich wie Heroin und Kokain. Über die gut 
durchbluteten Nasenschleimhäute gelangt das Ni-
kotin in den Körper und durch die Blutbahnen ins 
Gehirn. Dort löst Nikotin angenehme Gefühle aus.
Die Erinnerung an diese positiven Gefühle ver-
ankert sich im Langzeitgedächtnis. Früher oder 
später meldet sich wieder das Verlangen nach ei-
ner neuen Prise Schnupftabak. Ein solcher Sucht-
mechanismus kann sich schon bei Jugendlichen 
einstellen.

Nikotinsüchtig heisst in diesem Fall:

• Der Blutkreislauf kann stärker belastet werden, 
weil Nikotin das Herz schneller schlagen lässt 
und den Blutdruck erhöht.

• Die Nasenschleimhäute werden geschädigt, 
wenn sie immer wieder mit Schnupftabak in 
Berührung kommen

Zusatzstoffe

Schnupftabak enthält verschiedene Zusatz-
stoffe. Dazu gehören Aromen wie Pfefferminze, 
aber auch Lemon, Himbeere oder Anis sowie 
Kräuter und getrocknete Früchte.
Schnupftabake mit Aromen begünstigen den 
Einstieg in den Tabakkonsum. Die Aromen mil-
dern den eigentlich scharfen Tabakgeschmack. 

Besonders auch für Jugendliche bieten Herstel-
ler rauchloser Tabakwaren stark aromatisierte 
Schnupftabake als Einstiegsprodukte an.
Wenn Jugendliche regelmässig Tabak schnup-
fen, besteht die Gefahr, dass sie später dazu 
übergehen, Tabak zu rauchen.

 Krebskrank durch Konsum von Schnupftabak?

Beim Schnupfen von Tabakpulver sind Atemwege 
und Lunge nicht direkt betroffen. So gesehen ist 
das Krebsrisiko beim Konsum von Schnupftabak 
geringer als beim Rauchen von Zigaretten.
Doch alle Sorten von Schnupftabak enthalten 
mehr oder weniger hohe Mengen von bestimmten 
krebserregenden Stoffen, sogenannten Nitrosa-
minen. Die tabakspezifischen Nitrosamine bilden 
sich grösstenteils schon beim Trocknen und bei 
der Verarbeitung der Tabakblätter. Sie sind in allen 
rauchlosen Tabakwaren zu finden und gehören zu 
den stark krebsverursachenden Stoffen.

Also ist durchaus möglich, dass Personen sich 
einem höheren Krebsrisiko aussetzen, wenn sie 
zu Schnupftabak greifen. Tatsächlich haben Tier-
versuche ergeben, dass auch Schnupftabak das 
Risiko für Nasenkrebs eindeutig erhöht.
Lassen sich diese Ergebnisse auf den Menschen 
übertragen? Diese Frage kann noch nicht mit 
ausreichender Sicherheit bejaht werden. Denn 
bis heute sind über Schnupftabak viel weniger 
wissenschaftliche Untersuchungen veröffentlicht 
worden als etwa über die Zigarette.

 Entzündung der Nasenschleimhaut

Wer gewohnheitsmässig Tabak schnupft, leidet 
mehr oder weniger ständig unter entzündeten Na-
senschleimhäuten und verstopften Nasengängen.

Ausserdem verfärbt der Schnupftabak die Nasen-
schleimhäute und den Nasenschleim bräunlich 
und führt zu mehr Nasenschleim. Der Geruchssinn 
wird nach und nach schwächer.

 Schnupftabak – ein Ersatz für die Zigarette?

Grundsätzlich ist jede Art des Tabakkonsums ge-
sundheitsschädlich, jede Art macht nikotinsüchtig. 
Das trifft auch auf den Schnupftabak zu.
Klar ist: Schnupftabak belastet den Körper mit 
stark krebserregenden Stoffen und überreizt die 

Nasenschleimhäute. Verglichen mit Leuten, die ta-
bakfrei leben, müssen Konsumenten und Konsu-
mentinnen von Schnupftabak mit mehr Gesund-
heitsschäden rechnen.

• Will ich süchtig werden nach Nikotin?
• Will ich krebsverursachende Stoffe in meine 
Nasenflügel einziehen?

• Soll bräunlicher Schleim aus meiner Nase laufen?
• Will ich kaum mehr etwas richtig riechen können? 
 Weder mein Lieblingsessen noch mein neues  
 Parfüm?

Deshalb stellen sich verschiedene Fragen:
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